Stellungnahme des ÖOBDS zu

SOZIALARBEITERINNEN    im    BAGS-KOLLEKTIVVERTRAG
Der im Kollektivvertrag eingefügte Passus „SozialarbeiterInnen mit ausbildungsbezogener Tätigkeit“ regt ArbeitgeberInnen dazu an, Tätigkeiten so zu umschreiben, dass SozialarbeiterInnen in einer geringeren Gehaltstufe entlohnt werden können. 

Dipl.SozialarbeiterInnen mit ausbildungsbezogener Tätigkeit sind laut BAGS-Kollektivvertrag in die Gehaltsstufe 8 einzustufen!

Der BAGS-KV lässt keine Interpretationen offen. SozialarbeiterInnen in Betreuungseinrichtungen oder in mobiler Betreuung oder in Beratungseinrichtungen arbeiten natürlich als SozialarbeiterInnen. Sie haben keine Ausbildung zur Behindertenfachkraft oder zur Sekretariatsfachkraft oder zu was auch immer. Die Argumentation, dass für bestimmte Tätigkeiten die Ausbildung nicht nötig sei und dadurch eine „Mischeinstufung“ angezeigt sei, ist fadenscheinig. Viele Berufsgruppen machen AUCH berufsfremde Tätigkeiten – sie fahren stundenlang mit dem Auto um einen Kunden zu erreichen, sie machen ihre Post selbst und dennoch verlieren sie nicht ihren angestammten Beruf samt kollektivvertraglicher Bezahlung.  

Es geht den ArbeitgeberInnen um hochwertige Arbeit für weniger Geld als im KV geregelt.

Wir wollen nicht unterstellen, dass es den ArbeitgeberInnen gleich sei, welche Berufsgruppen sie für welche Tätigkeit im sozialen Bereich anstellen. Gesucht werden SozialarbeiterInnen, Einstufung in BAGS KV Stufe 7 oder gar Stufe 6. Zu lesen in den Stellenausschreibungen, zu hören von den KollegInnen auf Arbeitssuche. Es geht ums Einsparen!

Es wird nicht ohne Auswirkung bleiben, wenn Posten die bisher mit SozialarbeiterInnen besetzt waren, hinkünftig aus Spargründen mit geringer qualifizierten Personen besetzt werden. 
Einstufungen unter der Stufe 8 sind nicht gesetzeskonform und müssen ausjudiziert werden.

· Der obds fordert die SozialarbeiterInnen auf, sich nicht mit einer geringeren Einstufung zufrieden zu geben. 
· Der obds fordert die ArbeitgeberInnen auf, die Einstufungsbestimmung für SozialarbeiterInnen einzuhalten und Lohndrückereien zu unterlassen. 

· Der obds fordert die SubventionsgeberInnen auf, Sozialeinrichtungen budgetär so auszustatten, dass Gehälter BAGS-konform bezahlt werden können. 

· Gemäß den Beschlüssen des OBDS werden die Mitglieder des OBDS aufgefordert in den Gewerkschaften (im Falle des BAGS ist dies primär die GPA Gewerkschaft der Privatangestellten) aktiv zu werden und sich bei Verletzungen der Bestimmungen des BAGS gewerkschaftlich vertreten zu lassen. Der OBDS wird sie (wie bisher) mit fachlichen Argumenten unterstützen und auf Wunsch auch direkt mit den Gewerkschaften in Kontakt treten
ÄNDERUNGEN AB 2008

Mit 01.01.2008 wurde der Kollektivvertrag geändert. Dezidiert ist die Einstufung von SozialarbeiterInnen in der Verwendungsstufe 8 festgesetzt. Der Passus „mit ausbildungsbezogener Tätigkeit“ wurde gestrichen.
Ein wichtiger Fortschritt! 
Der kleine und vermutlich sehr relevante Schönheitsfehler bei der ansonsten begrüßenswerten Änderung:
Die Verwendungsgruppe 7 ist mit einer Fußnote versehen. Als möglicher Quellenberuf für Behindertenfachkräfte wird unter anderem „Sozialarbeiterinnen“ angegeben. Kann sich der Arbeitgeber nun aussuchen, ob eine Anstellung als Behindertenfachkraft oder als Sozialarbeiterin erfolgen soll? Wir sprechen uns vehement dagegen aus.
MINDESTEINSTUFUNG FÜR SOZIALARBEITERINNEN MUSS
STUFE 8 SEIN.

